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Titel Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung
über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV)

Amtliche Abkürzung 9. BImSchV

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 2129-8-9

§ 7 9. BImSchV - Prüfung der Vollständigkeit, Verfahrensablauf

(1) 1Die Genehmigungsbehörde hat nach Eingang des Antrags und der Unterlagen unverzüglich, in der Regel innerhalb
eines Monats, zu prüfen, ob der Antrag den Anforderungen des § 3 und die Unterlagen den Anforderungen der §§ 4 bis 4e
entsprechen. 2Die zuständige Behörde kann die Frist in begründeten Ausnahmefällen einmal um zwei Wochen verlängern. 3Sind
der Antrag oder die Unterlagen nicht vollständig, so hat die Genehmigungsbehörde den Antragsteller unverzüglich aufzufordern,
den Antrag oder die Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist zu ergänzen. 4Teilprüfungen sind auch vor Vorlage der
vollständigen Unterlagen vorzunehmen, soweit dies nach den bereits vorliegenden Unterlagen möglich ist. 5Die Behörde kann
zulassen, dass Unterlagen, deren Einzelheiten für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Anlage als solcher nicht
unmittelbar von Bedeutung sind, insbesondere den Bericht über den Ausgangszustand nach § 10 Absatz 1a des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, bis zum Beginn der Errichtung oder der Inbetriebnahme der Anlage nachgereicht werden können.

(2) Sind die Unterlagen vollständig, hat die Genehmigungsbehörde den Antragsteller über die voraussichtlich zu beteiligenden
Behörden und den geplanten zeitlichen Ablauf des Genehmigungsverfahrens zu unterrichten.

gespeichert: 29.04.2024, 06:05 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/26b386fb-eac1-30c9-8e03-8703edca20bd
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/a59c74dc-b074-3ef5-aa78-8ef953d396b4
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/64a01c40-4701-3021-a0a6-b37082a3eac0
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/44fbccc6-a67f-3eec-8ace-2434002993c9
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/44fbccc6-a67f-3eec-8ace-2434002993c9


gespeichert: 29.04.2024, 06:05 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


